
U Artikel

Alexander Dordett Demnächst jahrt sich ZU vierten Male der Tag, dem die
Instruktion ‚„Matrımon1i1i sacramentum ““ VO 18 Maärz 1966Das Mischehen:- promulgiert wurde. Gegenüber der kodikarischen CGiesetz-dispenswesen gebung bedeutete s1e einen Fortschritt, dem

Eın Rü;kblick Ehevotum des {l Vatikanums schien S1e jedo: die üUunsche
der Konzilsväter icht berücksichtigt haben

Die Sicherstellungen Die Vorteile, die gegenüber der vorausgehenden egelung
festgestellt werden konnten, zeigten sich jedoch icht ın
er Klarheit Zumindest mußten sle, solange die Dispens-
pPraxIis keinen Autfschlufß gab, hypothetisch erscheinen. Das
galt VOL em für die Kautelen, die der nichtkatholische
Christ eisten hat, wenn VO: Ordinarius die Dıspens C1-

beten wird. Der Übergang VO:  - einer posıtıven Verpflich-
t(ung, die er katholisch tauten lassen und C1-

ziehen (can 1061 Z einer konzilianteren Wen-
dung (.kein Hindernis 1n den Weg egen‘“ ist ın
irklichkeit 1U ıne bessere Formulierung afür, w as ohne-
dies geschah Die Verpflichtung des nichtkatholischen Teiles
konnte icht als 1ne posiıtıve Leistung betrachtet werden,
sondern auch nach der rüheren Gesetzgebung UTr als eın
Gewährenlassen erwirkli  ung finden. Verfänglich 1st
auch, das se1l 1er bereits OrWECSSCHNOMMCN, die („arantie,
‚seinen Glauben schützen, bewahren und eken-

nen“,  IA miıt den Verpflichtungen der achkommenschaft g ‚-
genüber in einem Satz 7zusammenzutassen und die Kautelen
des Nichtkatholiken ohne Differenzierung auf beides be-
ziehen
Die zunächst noch icht abschätzbare Neuerung bestand 1n
der ücksi  ahme auf das Gewissen des Nichtkatholiken,
der sich außerstande sah, eın derartiges Versprechen abzu:
geben. Hier wurde vorgesehen, dafß der Ortsordinarius den
Fall mıit en Einzelheiten dem vorlegen möÖöge

Heute darf rückschauen: geESagT werden, daß 1n ZU-

nehmendem Maße eine feststehende Dispensprax1s VOCI-

merkt werden konnte. Für den Fall, daß der nichtkatholische
Teil die Leistung der Kautelen, auch 1n der heute geforder-
ten Form des bloßen Gewährenlassens, verweıgert, begnügt
sich die Kongregation mit dem Versprechen des katholis  en
Teiles, für die katholische Taute: und Erziehung (nach Kräf-
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ten) orge tragen. Es fehlt icht der Hinweis darauf,
der Nichtkatholik ber die Gewissenspflicht des katholischen
Partners informieren se1l
Welche Wirksamkeit ommt dieser Beifügung zu ® Die Sorge
des nichtkatholischen Partners oder auch se1nNes Seelsorgers
1st verständlich, WEeNNn dieses Bemühen des Katholiken
Erfüllung seiner Pflichten, denen womöglich „nach Krät.
ten” (Dro viribus] nachkommen soll, bange Sorge bereitet.
Soll 6S heißen, 1mM Zuge eines häuslichen Kleinkrieges
die katholische Taufe und Erziehung werden soll,
die Ehe oder zumindest ihr harmonischer Verlauf gefährdet
wird und der Ingerenz des katholischen Pfarrers in dieser
Ehe Tür und Jlor öffnen se1? Das Mifßßverständnis 1st

größer, als die Instruktion m Motivenbericht erwähnt,
die Gesetzgebung des ex „1IN einıgen Normen des

irchlichen Rechtes‘“ gemildert werden sollte, aber die
Norm „SoWeıt S1e göttlichen Rechtes ist“ unberührt blei-
ben habe Gerade dieser Hınweis auf das 240) Recht
könnte nach Call. 1060 aufgefalßt werden, da{fß eine Jlau-
bensgefahr für den katholischen Teil und die Nachkommen:-
alt eine Eheschließung bereits durch das göttliche Recht
als verboten erscheinen laäßt („coniugium 1psa eti1am Jlege
divina vetatur‘“‘).
Betrachtet INnNan die Dinge nüchtern, verbietet sich 1ne
Interpretation, welche die Dinge In das Extrem treibt. Die
bereits 1 Gesuch ausgesprochene Weigerung des icht-
katholischen Teiles MU: die Hoffnungen des katholischen
Nupturienten mindern. Kommt etwa noch dazu, dafß der
nichtkatholische Mann eın G esetz ber die religiöse Kinder-
erziehung seinen Gunsten anwenden kann, weil 1mM

der Meinungsverschiedenheit zwischen beiden Eltern-
teilen der Ehemann entscheiden hat, 1N welcher eligion
die Kinder erziehen selen, mindern sich für den
Katholiken die „Erfolgsaussichten“‘‘ 1n erheblichem Maße
Allerdings berücksichtigt auch die Instruktion 1ıne annlıche
Lage, WEeNN Länder erwähnt werden, 1n denen „auf Grund
der Gesetze und der Sitten der Völker, denen die eleute
sich icht entziehen können‘“‘, sich die katholische Kinder-
erziehung „als unmöglich“ erweI1lst. Dennoch ann der rdi-
Narıus nach reiflicher Überlegung dispensieren, „WENN der
katholische Teil, entsprechend seinem Wissen und Können,
dazu bereit lst, es 1n seiner Macht stehende Cun,
die Nachkommenschaft katholisch tauten un! erziehen
lassen, nd auch der SUTtE des nicht-katholischen Teiles
verbürgt ist““ (II) Es i1st icht el!| einzusehen, welche Be-
deutung einem Versprechen ZUZUINCSSC ist, WCeCNnN die atho-



1S! Erziehung sich ohnedies Aals unmöglich‘ erweist. Ent-
weder müßte 1er der irchlichen Behörde das Recht abge-
sprochen werden, dennoch dispensieren, oder die Be-
rufung auf das Zzo  1  e Recht bedarf einer Überprüfung.
Wird jedo: der nichtkatholisch. Partner beruhigt, etwa
dahingehend, da{fß das treben se1ınes katholischen Partners
icht unbedingt zielführend se1ın müUuüsse, wird entweder
se1n Mißtrauen wach bleiben oder sich ihm die Frage auf-
drängen,; welchen Sinn dieses einseltige Versprechen haben
annn Ein für die Sache un das Empfinden peinlicher Ein-
druck wird entstehen, WEeNnNn das Bemühen des katholischen
Ehegatten ausgehöhlt erscheint, dafß ZUTr bloßen Farce,
ZUT nichtssagenden Klausel, degradiert wird.

DıIe Form Im Gegensatz den Bestrebungen, entweder 1 Sinne der
der „Provida‘“ Pius’ 1906) eine völlige Formtreiheit für die
Eheschließung Mischehe erlangen, oder die Dispensbefugnis zumindest

auf den Ordinarius auszudehnen, 1e die Instruktion
der kanonischen Eheschließungsform nach Ca  D 1094 test II}
Die nachfolgende Dispenspraxis zeıigte, dafß die Ordinarien
auf 1ne grofßzügige Handhabung eliner Formbefreiung rech-
NCN konnten. Das Verlangen des nichtkatholischen Partners
nach einer Vornahme der Irauung 1n seiINem Gotteshause,
sel auf IUn eigener Überzeugung oder aus Rücksicht-
nahme auf die Angehörigen, wurde als ausreichend erachtet,

die Dıispens gewähren. Unter der Bedingung, dafß
Ärgernis oder Verwunderung vermieden werden, wurden
Dispensen mıiıt der Auflage erteilt, da{fß der katholische Teil
eın Dokument vorzulegen habe, damit die matrikenmäßige
Eintragung erfolgen ann. Fehlte 1M esuch der Hinweis
auf die angestrebte Irauung 1mM evangelischen Gotteshaus,

wurde ZUrTr Bedingung gemacht, da{fß die Ehe icht prıvat
oder geheim („privatim vel secreto‘‘] geschlossen werden
ürfe, sondern VOTL Zeugen un 1n eiıner Form, die staatlich
anerkannt wird („„coram testibus et saltem 1n forma P -
1Ca natıone recognita‘“‘).
Sicherlich mag OS MuhevVo erscheinen, den Weg eiNner Dis-
PCNS beschreiten müuüssen, WenNn CS die Form geht Die
Reservation, die Rom 1ler einfügte, hat icht 1UTr Jjene ent-
täuscht, die andere Lösungsmöglichkeiten vorschlugen, SOIM-
dern das Vorgehen etwas zeitraubender gestaltet. Tund-
ätzlich sind die Einwendungen, die icht 11UI VO  } den
Brautleuten selbst, sondern Von den evangelischen Kirchen-
behörden thoben werden. Man nötige den nichtkatholi-
schen Christen, mıiıt einer Bıtte £1ne katholische Behörde
heranzutreten, und verstricke ih: auf diese Weise mıiıt dem
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katholischen Kirchenrecht Der Hinweis, die Bıtte VOo
katholischen Partner Vvorgetragen werde und die Eheschlie-
Bung icht den Fundort für die Kriterien der Kirchenglied-
schaft und den Verpflichtungsbereich kirchlicher Gesetze ab:
gebe, NUuI oberflächlich beruhigen. Er birgt 1n sich
die Gefahr, weıtaus delikatere Fragen aufgeworfen WEeI[I-
den müUuüssen, die hoftentlich bald eiıne Bereinigung ertahren.

Eheschließung 1n Für diese umständliche und durch den Ausdruck „Religions-
Gegenwart eines diener‘“ als verletzend empfundene Ausdrucksweise der In-
nichtkatholischen struktion bürgerte sich der Begriff „ökumenische Irauung  M4
Religionsdieners eın Darunter versteht allerdings ıne el. VO  ]} Varıjan-

ten, der buntschillernde Ausdruck icht als befriedi-
gend empfunden wird. wenigsten ist diese Bezeichnung

evangelischer Sicht annehmbar, wWenn der Oorgang tat-
sächlich abläuft, W1e durch die Instruktion ermöglicht
wird. ıne Eheschließungsfeier „Dei gleichzeitiger Ausübung
des jeweiligen 1tus mu{fß bsolut vermieden werden‘‘ (V) Es
se1 nichts dagegen einzuwenden, der nichtkatholische
Geistliche nach Beendigung der religiösen Zeremonie einen
Glückwunsch und eine Ermahnung das Brautpaar richtet
und geme1ınsam einıge Gebete gesprochen werden.
Diskriminierend ist für den evangelischen Christen nach
seiınem Empfinden der angel Parität. Sein Pfarrer ist
icht ermächtigt, wesentlichen Eheschließungsvorgang,
der rfragung und der Entgegennahme des Konsenses (can.
1095 2° mitzuwirken. Gleichsam verstohlen dart
nach Abschluß der religiösen Zeremonie einiıges tun,
seine Mitwirkung durch die Beschränkung des eschehens
und die Einordnung 1n den Gesamtvorgang als unwesentlich
gebrandmarkt erscheint.
Da diese Art der ökumenischen Irauungen, die noch 1rre-
führender oft auch als „Simultantrauung‘ bezeichnet WCOCI-

den, icht befriedigen vermochte, wurde der Ausweg 1n
einem Wortgottesdienst gesucht, der ökumenischen Charak-
ter hat, die TIrauung entweder na  olgt oder einen
Teil des Gottesdienstes Dadurch wird der evangelische
Amtsbruder Aaus der Nebenrolle bei der Irauung einem
gleichberechtigten Partner des ökumenischen Wortgottes-
dienstes aufgewertet.

Orttia Nach WI1e VOTI muß gemäß der Instruktion eine VOI dem
der Strafsanktion ichtkatholischen Geistlichen geschlossene Mischehe als

gültig betrachtet werden. Nach Can. 2319 10 trat ZUI

Nichtigkeitssanktion eıne Straffolge hinzu: die dem Ordina-
rus vorbehaltene Exkommunikation. Die Aufhebung dieser
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Sanktion mıiıt rückwirkender Talt mMag einen ersten
Schritt darstellen, der ZUI Entlastung des Gewissens bei-
Tag Das Weiterbestehen VO:  - drei Strafandrohungen, die
sich auf die Gewährung der nichtkatholischen Taufe oder
Erziehung oder einer vertraglichen Einigung hierüber be-
ziehen (can 2319 D bis 4°), zeigen indes, g-
rade mıiıt dem Blick auf die eher weitherzige Dispenspraxis
keine befriedigende Lösung gefunden werden konnte.
Für die Zukuntft müßte ohl der unsch ausgesprochen
werden, diese Konfliktmöglichkeiten aus der Welt schaf-
fen Es geht icht gut an, 1mMm Zuge einer UDispenspraxI1s auft
Kautelen eitens des nichtkatholischen Partners verzich-
ten, den katholischen Partner jedoch der Bedrängnis VO  3

Strafandrohungen überlassen.

Il Ausblicke Die Instruktion des ahres 1966 stéllte nach dem illen
des Gesetzgebers 1U einen Schritt auf dem Weg weıte-
Icnh Lösungsmöglichkeiten dar Die Bestimmungen ollten
1mM der Bewährung „endgültig 1n das anonische Ge-
setzbuch aufgenommen werden‘‘. Eın Ausblick erscheint

wichtiger, als C555 den schein erweckt, da{fß dem unsch
der Bischöfe nach einer Neufassung 1n absehbarer eıt Re:  -
Nuns werden soll

Der ökumenische Es ware fehl Platz, die Mischehe idealisieren wollen,
Standort der Mischehe als se1l S1e das S  e  1Nn, VO  3 der amilie her

einen Okumenismus aufbauen wollen Je ernster der
einzelne Christ seine Überzeugung bekennt, schmerz-
icher wird ih: e1in Bruch 1n jenen elangen treffen,
denen CI 1n sSeINemM Gewissen esteht. Es ware doch VeOCI-

antwortlich, wollte die Besinnung auf das auDens-
gut des eigenen Bekenntnisses als einen überflüssigen Auftf-
wand betrachten, selbst dann, Wenn das gemeinsame christ-
iche Erbe stärker betont wird als das Trennende. Daher mu{fß
auch 1ne bisher sehr gangıge Argumentation, die auf ka-
tholischer Seite die Härte des Mischehenproblems mildern
sollte, als unzureichend angesehen werden, die Erwägung
nämlich, der evangelische Christ hnehin keinen AUS-

schließlichen Wahrheitsanspruch stelle oder zumindest ın
der Praxis ein weıteres Gewissen habe Wie weit die einzel-
1CHN evangelischen Bekenntnisse ihrem Wahrheitsanspruch
Grenzen setzen wollen, möge ihnen überlassen werden; s1e
müßten CN jedo als eine Geringschätzung betrachten, wollte
man eine Begegnung dadurch herbeiführen, 12  - S1e als
Denominationen betrachtet, die VO  - ihrer Existenzberechti-
5UN8 iıcht gänzlich überzeugt sind. 1C] einmal der Hın-



wEeIlIs auft den konkreten evangelischen Christen, der jel-
el einer statistischen rhebung zufolge wenıger Bin-
dung seiner Kirche aufzeigt, ist eın ittel, das Pro-
blem ehrlich lösen. Zu leicht schwingt in dieser Fest-
stellung die Befriedigung mıit, daß der evangelische Christ
„ungefährlicher“ ist, weil seiner Überzeugung prak-
tisch icht steht. Als se1ı dem Christentum damit gedient,

6S Ur noch auf katholischer Seite auch wirklich g-
lebt wird.
Dem ökumenischen Standort wird jedoch eine generelle
ausel ebensowenig gerecht, W1e s1e iın Ca  S 1060 enthalten
ist, WEeNnNn ZU Mischehenproblem 1ın seiner Allgemeinheit
icht mehr ausgesagt werden ann als eın Verbot
(„Severissime Ecclesia ubique prohibet‘“‘). Es WAal sicher ein
Fortschritt, WEeNnNn die Instruktion 1 Motivenbericht auf die
Umwälzungen 1M sozialen und familiären Leben Bezug
nahm, die Lebensgewohnheiten und Sitten MASSCTHENT: eit be-
rücksichtigte und ußerdem die ökumenische Verhaltens-
welse ZUT Norm eıner Gesetzgebung er. So dürfte auch
in einer künftigen Gesetzgebung icht die Negatıon oder
das Verbot die Spitze eines Motivenberichtes oder al
der Normierung geste werden, sondern das Verlangen,
eine echte Lebenshilfe jenen bieten, die unter der Zer-
rissenheit der Christenheit leiden Mag der Verlust der Eın-
eıt noch sehr unter dem Vorzeichen menschlicher
stehen, darf der historische Prozefß seine Schatten icht
auf Jjene werfen, die ungefragt Z Iräger eines VON ihnen
icht verschuldeten es geworden Sind.
Ebensowenig darf die kirchenpolitische Erwägung einer Be-
standssicherung 1ın den illen ZUT Bereinigung der isch-
ehenfrage einfließen. Statistische Angaben ber Schwund
oder Bewahrung des kontessionellen Anteiles werden aus-

gespielt, entweder beruhigend oder alarmierend das Pro-
blem beleuchten Selbst dort, dieses Denken amtlich
geleugnet wird, dringt 6S halbbewußt 1n die Beurteilung der
Lage Wesentlich müßte 6S sich die Rücksichtnahme auft
1ne menschliche und seelsorgliche Not handeln, 1n die
Jene kommen, die 1n die Gegensätzlichkeit eiINer icht mehr
reversiblen persönlichen Bindung un eines als intransigent
empfundenen Gesetzesmechanismus geraten sind. er
einzelne Christ, der, CZWUNSCH durch das Gesetz und VGI-
lassen durch eine 1n Negationen reagierende Kirchenbehörde,
1n den Kampt geschickt wird, verblutet der Front. |D}TS
passıve eines ZUI Untätigkeit verurteilten Seelsorgers,
der icht imstande WAarl, einen Nts der Brautleute
rückgängig machen, pastoral eine unglückliche



Lage. Es entsteht der Eindruck, als hätten die Diener beider
Konfessionen ihre Schutzbefohlenen 1n einen Kampf g -
schickt, den S1e selbst icht austragen wollten oder konnten.

Relaxatio legis Mit dieser Wendung definiert der Gesetzgeber 1n Call.
In singulo asu die Nachsicht VO Gesetz 1mM Einzelfall, die Dispens. Sie 1st

ine Ausnahme, 1mM Einzelfall das berechtigte Anliegen
des Gesetzgebers mıiıt einer Härte, die hie und da eintreten
ann un 1mM Gesetz selbst icht berücksichtigt werden
konnte, 1n Einklang bringen Man müßifte demnach VO  }
einer Ausnahme sprechen, die eine Regel bestätigt.
Gerade die wesentlich weitherzigere Dispenspraxis des
tuhles hat ein Bild geschaffen urden die Kautelen
eıtens des nichtkatholischen Teiles geleistet und bestehen
hinsichtlich der Eheschließungsform keine Sonderwünsche,

wird der Ordinarius 1n der ege dispensieren. Verwei-
gert der Nichtkatholik die Kautelen oder ll sich e1ine
Irauung 1mM eigenen Gotteshaus oder 1U VOT dem Standes-
am  E ausbedingen, darf ebenfalls mıiıt Gewährung einer
Nachsicht eıtens der römischen Behörde gerechnet werden.
Vielleicht darf iInan 1n etwa M Nur dann, Wenn keiner
der beiden e1le sich bereit ndet, eine grundsätzliche Be-
jJahung der katholischen Taute und Erziehung auszusprechen,
mufß mıiıt einer Verweigerung der Dispens gerechnet werden.
Da der Seelsorger sich 1n der Regel erfolgreich mıiıt einem
autklärenden Wort den katholischen Partner wenden
wird, annn fast damit gerechnet werden, dafß der
Katholik 1mM Prinzip versprechen wird, „se1ın möglichstes
tun““ Wie weıit eın derartiges Versprechen wirklichkeitsnah
und noch wirksam se1n kann, WECeNN der nichtkatholische
Teil se1ne ablehnende Haltung kundgetan hat, mMUu: aller-
dings dahingestellt leiben.
Wenn 1Un die Dispens den Regeltall darstellt, mMag das
zunächst „beruhigend“ wirken; dieses Vorgehen bringt Je=
doch eın tieferliegendes Problem Z Vorschein. elche
Bedeutung kommt einem Gesetz L VO  a dem fast immer
dispensiert wird? Sicherlich könnte 1mM gesamtkirchlichen
Rahmen gerechtfertigt werden, da der Ausdruck „Nicht-
katholik“ vielgestaltig ist. Im Rahmen teilkirchlicher Z
sammenhänge ann sich die Lage gestalten, da{ß die Um-
kehrung VO  5 Gesetz und Dispens bereits aus Gründen einer
besseren Systematik wünschenswert erschiene. SÖtatt Von
einem „Hindernis“ sprechen, könnte doch damit das AÄAus-
langen gefunden werden, daß bei Schließung eiliner Misch-
ehe einıge Sicherungen 1ın die Vorbereitung ZUT Eheschlie-
Bung einzubauen sind.
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So wird aus der Tatsache, eın Ehewerber wohnsitzlos
ist, icht eın Ehehindernis konstruiert, sondern ledigli der
Pfarrer verpflichtet, die Sache dem Ordinarius vorzutragen
und die Erlaubnis erbitten (can Die gleiche
nahme gilt für die Vornahme einer Irauung VO  e inder-
jJährigen, die ohne Wissen der ern oder deren be-
gründeten Widerspruch eine Ehe schließen wollen (can.1034)
Noch mehr ist 65 für NsSseceren Zusammenhang relevant,
da{fß die Befragung des Ordinarius dann erfolgen hat,
WeNnn eine Eheschließung mıiıt abgefallenen Katholiken und
Mitgliedern verurteilter ereinigungen SOW1e miıt unwürdi-
SCH Katholiken (öffentlichen ündern bzw. miıt notorisch
Exkommunizierten oder persönlich Interdizierten] angestrebt
wird (can 1065
Hier sol1l Sal iıcht untersucht werden, ob icht etwa die Fhe-
schließung mit einem abgefallenen Katholiken, der keiner
anderen Religionsgemeinschaft beigetreten ist, sich tür die
achkommenschaft verhängnisvoller auswirken annn als die
Heirat mıit einem gläubigen nichtkatholischen Christen. Zu-
mindest wird diesen gesetzlichen Bestimmungen eENT-
nehmen dürfen, da{fß eın Mitwirken der kirchlichen ber-
ehörde (des Ordinarius) icht mıit der ufstellung eines
Ehehindernisses und der sich daraus resultierenden 1SpeNsS-
erteilung gekoppelt werden muß

DIe Sorge für die Darın dürftfen WIT den entscheidenden und auch heikelsten
katholische Tautfe Teil des Mischehenrechtes erblicken Von seinNer Behandlung
und Erziehung hängt CS auch ab, w1e weit jer VOoNn einem göttlichrecht-

ichen Teil des Hindernisses gesprochen werden dart.
Die Dispenspraxis des tuhles 1st ZWal icht davon ab:
J daß der katholische Teil dazu verhalten wurde,
e1in Versprechen abzulegen, CX werde Se1Nn möglichstes C(un,

die achkommenschaft katholisch taufen
lassen und erziehen. DIie strikte Weigerung des icht-
katholischen Teiles mu{(ß jedoch die Wirkungslosigkeit eines
derartigen Versprechens herausstellen. Das trifit mehr
a WEeNnNn staatliche Gesetze sich ber den Elternwillen hin-
wegsetzen und die religiöse Kindererziehung regeln. Das
„pervers10n1s periculum“ (can für die Nachkommen:-
alit 1st 1er vielleicht mehr als eine Gefahr, s1e annn tast
ZUI Sicherheit heranreifen, die Kinder der katholischen
Religion icht erhalten bleiben Wenn dennoch dispensiert
wird, mu(ß der Umfang des göttlichen Gebotes anders g-
sehen werden, Ina  } wird bestenfalls VONn einem Vortfeld des
1US divinum sprechen.
Betrachten WIT die Dispenspraxis 1n ihrer Haltung dem icht-
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katholischen Teil gegenüber, darf festgestellt werden,
Von ihm etz icht mehr die Leistung der Kautelen

verlangt wird. Spricht sich diese Praxis herum, und daran
esteht eın Zweitel, wird sich der nichtkatholische Teil,
vielleicht von seinem Seelsorger beraten, auf den
Standpunkt tellen Im ersten Zuge des Verfahrens werden
vVvon mMI1r Kautelen verlangt; bleibe ich fest und verweigere
sie, kommt cSs ZU. zweıten Zug, die Dispens wird ohne
Kautelen erteilt. Dieses Vorgehen könnte einer nicht-katholi-
schen Kirchenleitung ZUT an dienen, ihre
Gläubigen ber diese Möglichkeit autzuklären und. dem-
entsprechende Verhaltungsmaßregeln geben. Man be-
zichtige icht die Kirchenbehörde einer unsauberen Gangart,
WG das eigene Vorgehen dazu pProvozlerte.
Die des Katholiken 1n diesem Wechselspiel Von Weige-
IuUuNng und Gewährung 1st icht frei Von Verlegenheiten:
Der Werdegang der Entscheidung un: das usma{(ß dessen,
W as dem Katholiken als Forderung auferlegt wird, hängt ab
Von der Vielgestaltigkeit der Situationen (beide Teile über-
ZEUSZLE Christen; el religiös uninteressiert; der eine reli-
g1ÖS gleichgültig, der andere aktiv; Motivbildungen icht-
religiöser Natur usW.).
Zunächst erschiene 6S doch redlicher, dem nichtkatho-
lischen eil icht Zugeständnisse abzufordern, die dann 1mMm
weıteren Verlaut der Dispenserteilung fallengelassen \
den Es müßte doch genuügen, ihn darüber aufzuklären, dafß
der katholische Teil sich Verpflichtungen bekennt, die
ihm icht Von außen her auferlegt werden, sondern eintach-
hin einer immanenten Selbstverständlichkeit gehören: den
Glauben unbedingt ewahren und bekennen und ih: nach
Möglichkeit weitergeben.
Diese Weitergabe „nach Möglichkeit“ er vorhin eine
Umschreibung, die Von Extremen abrücken wollte zZu wel-
cher Haltung verpflichtet NU:  5 tatsächlich dieser usdruck,
der einem Standardbegriff der Dispenspraxis geworden
ist? Die theoretische Erörterung wird sich vielfach als über-
flüssig erweisen, weil trotz er Velleitäten des katholischen
Partners die Entscheidung gefallen ist, zumeılst e1in:-
ernehmlich
1ne Verschiebung der Lösung auf einen späteren Zeitpunkt
verschafft ZWarLl eine ÄAtempause, 1st jedo: 1U eiıne Ver-
lagerung des Problems Das gleiche ware S  ‘J WECNN dem
Kind die Entscheidung orbehalten wird, weil bis dieser
Entscheidung eine Einiflußnahme 1mMm. Elternhause die ege.
seın wird. Dazu kommt, daß diese Lösung unwirklich 1st.
Wir en 1n einer Welt, die den Menschen icht 1U g -
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sellschaftlichen, sondern auch religiösen Kategorien 7zu0rd-
net. Daftfür schon die staatliche Bürokratie, WEeNnNn S1€E
eiıne konfessionelle Neutralität insotern icht anerkennt,
als icht VO  w} einer ‚„christlichen Kirche‘, sondern dem katho-
lischen oder evangelischen Bekenntnis die Rede 1st. Diese
beiden Bekenntnisse sind neben anderen) staatlich all-

erkannt, 1nNe€e imagınäre ‚„christliche Kirche‘‘ erfreut sich
dieses Vorzuges icht.
Um dringlicher wird CS5, dieses Problem, WenNnn schon
icht VOTI der Heirat, doch bei der Geburt des Kindes
erortern Um die Ehe Von kontessionellem Hader treizuhal-
ten und icht unnötig 1n ihr einen Sprengstoff belassen,
schiene vorteilhafter, diese Entscheidung 1MmM egel-
falle doch Begıinn trefien.
Sollte die künftige Gesetzgebung iıcht darüber hinausgehen,
VO katholis  en Partner das bisher geleistete Versprechen

tordern, wird CS Aufgabe des teilkirchlichen Gesetzgebers
se1N, den Inhalt dieses Versprechens 1ın einer lebensnahen
und er auch rauchbaren Weise umschreiben. Die
Wahrung des kontessionellen Friedens wird wirk-

erreicht werden können, WeCeNLnNn die angestrebte Formu-
jerung eine Lebenshilfe bietet und icht ohne Fühlung-
nahme mıit den Vertretern anderer Bekenntnisse erarbeitet
wird. Die gemeinsame Erstellung VO  3 Richtlinien, die auf
die Beilegung einer Gewissensnot abzielen und er prıimär
seelsorglicher atur se1ın sollten, wird wirksamer
se1N, Je mehr S1e sich als Frucht einer ökumenischen Zu-
ammenarbeit herausstellen.
Nur SCIN 1sSt die religiöse Kindererziehung 1ın Zusam-
menhang mit der Religionsfreiheit gebracht worden. I die
Berufung auft eın Konzilsdokument, das diese Freiheit de-
klarierte, und der Hinweis auf die Mischehenpraxis werden
gegeneinander ausgespielt, da{fß die Frage unausweichlich
wird, bei welchem roblemkreis 11a  a} ehrlich VOISCEANSCH
se1 Sicherlich dürfte icht der Versuch gemacht werden, die
kanonische egelung mit der Pression einer bürgerlichrecht-
ichen Ordnung verquicken. Gegen diese Zuhiltenahme
nichtreligiöser Sanktionen könnte icht unrecht die De-
klaration ber die Religionsfreiheit geltend gemacht werden.
eht INa  5 jedoch davon aus, da{fß 65 sich eine sittliche
ich handelt, deren Umfang festzulegen 1st, hilft die
Berufung auf die Gewissensfreiheit icht weiter, weil 1er
Gewissen Gewissen stehen scheint. Damit trıtt eıne
Verlagerung des Fragenkomplexes auf das Gebiet
des Elternrechtes ein
Tatsächlich 1st gerade VO  5 katholis  er Seite dieser Betrach-



tungsweise verhältnismäßig weni1g aum gewährt worden.
ollte Ina  5 der kodikarischen Formulierung des y dSCVC-
Ilssime prohibet“ festhalten, ame INa  } ZUT Folgerung:
Die irche wehrt sich eine heliche Verbindung, 1ın
welcher eiIn Nichtkatholik VO Elternrecht Gebrauch machen
ann. Wenn S1e 1mM usnahmefall eine Eheschließung
läßt, dann NUur der Bedingung, da{fß der Nichtkatholik
auf die usübung dieses Rechtes verzichtet bzw 1m S1iNnne
des katholischen Teiles gebrau  © Um ihn gefügig
chen, wurde ‚WarTr eın direkter Druck ausgeübt; auf dem
Umwege ber den Katholiken konnte Cr jedo einem Bitten
und Drängen ausgesetzt werden. 1ıne irekte Einflußnahme
erfolgte auf den Katholiken, dem durch Vorenthaltung einer
gültigen Eheschließung und durch Androhung der X KOM-
munikation, falls die Heirat VOTI dem nichtkatholischen Re-
ligionsdiener OI!  ME würde, der Z Selbst-
behauptung eingeflößt werden sollte
Die Wertung der Mischehe als eiNner Realität, der heute icht
mehr ausgewichen werden kann, weil ftamiliäre und SOZ10-
ogische Irennwände anfangen tallen und die ökumeni-
sche Besinnung icht mehr 1n das Programm einer bloßen
Abwehrhaltung hineinpaßt, ann sich icht 1n Negationen
erschöpfen. Verzichtet - überdies, dem nichtkatholischen
Christen die Leistung Von Kautelen abzutrotzen, dann ist
auch der usübung des Elternrechtes beteiligt worden.
ichtiger müßte gesagt werden: die Existenz und die Aus-
übung des Elternrechtes 1st für beide e1le anerkannt WOI-
den. Der Weg einer Lösung ann 1Ur gefunden WOCI-

den, daß beide ZWal VO Verlangen werden, ihr
Bekenntnis auch dem 1N! weiterzugeben, dieses diver-
gierende Verlangen jedoch 1n einem Einvernehmen usklin-
ZCnN muß, WenNn die Ehe icht der zerstörenden Kraft kon-
tessioneller (‚egensätze preisgegeben werden soll

Formvorschrift Nach genügend langer rprobung der Instruktion wird CS
und eın unbilliges Verlangen se1N, WCNN 1n Hinkunft der Trdi-
ökumenische Trauuné Narıus VO  ; den Dispensbefugnissen Gebrauch machen annn

un: eine Reservation des tuhles wegftällt.
Für die Praxis wird sich daraus ergeben, dafß Von kurzer
and eine Irauung 1m evangelischen Gotteshaus ermÖg-
icht werden ann und die Ausgestaltung des Tauungs-
rıtus’ variabel seıin darf, dafß auch die Optik eines simul-
anen Vorgehens gewahrt wird, etwa dann, WenNnnNn der ‚V all-

gelische Pfarrer seınen Pfarrangehörigen nach dem ONSsSeNs
befragt, der katholische Priester hingegen die Frage den
katholischen Teil richtet.
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1ne verschiedenartige Betrachtungsweise darf allerdings
icht übersehen werden, die der Katholik 1n der ege.
weniger en. Nach evangelischem Verständnis fallen Ehe-
schließung und Irauung icht ZUSaImInmen. Das ehebegrün-
en! Ja-Wort 1st bereits VOI dem Standesbeamten SCSDIO-
chen worden, die Wiederholung des Ja“ 1M evangelischen
Gotteshause 1st nichts anderes als das Versprechen, diesen
Ehebund unter das Wort ottes tellen und die Ehe 1MmM
Sinne des Evangeliums tühren Wenn nach der bisheri-
SCH gesetzlichen Lage der atholische Pfarrer den ell!  en
Konsens erfragte und entgegennahm, hat seinem EVAanN-

gelischen ollegen nichts „vorenthalten‘, da C: nach ‚V an-

gelis  em Verständnis auch die des Standesbeamten
übernahm. Eine VOo. Beteiligung des evangelischen Pfarrers

Trauungsvorgang würde bedeuten, tTrotz der streng
simultanen Erfragung und Entgegennahme des Konsenses
doch icht das gleiche geschie „WENN Zzwel dasselbe tun“
Der katholische Pfarrer assıstlert der Ehes  jeßung und VeCI-
bindet mıiıt diesem Akt auch das, W as der evangelische Amts-
er edigli als Trauung bezeichnet, die Einordnung der
Ehe 1n das Wort Gottes 1n Anwesenheit der christlichen
Gemeinde. Diese Verschiedenartigkeit der Wertung VOoONn

Eheschließung und TIrauung se1 1er jedo: lediglich 1mM
Sinne eiıner Begriffserklärung erwähnt. Sıe setzt eın Hinder-
N1s für einen ehebegründenden Vorgang, WEeNnNn der Form-
ZWaNg dispensativ gelöst wurde.
Diese Formvorschrift könnte 1M Sıinne der „Provida“ für die
Mischehe gänzlich wegfallen und den Umweg über die
Dispens entbehrlich machen. Hiıer dart allerdings der g-
samtkirchliche Rahmen icht außer acht gelassen werden,
weil sich das Problem der Formtfreiheit 1mM Rahmen VECI-
schiedener staatlicher Rechtsordnungen, soziologischer und
kultureller Einflüsse und dem verschiedenen Mafß öku-
menischer Zusammenarbeit doch sehr verschieden tellen
ann. Man wird es der atholischen Kirche iıcht verübeln
dürfen, wWwenn S1e persönliche Rechtsverhältnisse ihrer An-
gehörigen nach eigener Auffassung regelt. Ist S1€e bereit, 17

einer Kollision mit den Interessen nichtkatholischer
Christen eine ökumenisch tragbare Lösung anzubieten,
wird ihr icht den orwurtf e1ines eigenmächtigen und
selbstherrlichen Vorgehens machen.
Im übrigen darf icht VEISCSSCH werden, die Frage der
Formvorschrift iıcht als Reaktion auft die Reformation e1-

olgt ist, sondern eine Absage die 1 Mittelalter ZW aal

verbotene aber icht mit einer Ungültigkeitssanktion VCI-

sehene Klandestinität bedeutete. Die Gegenwartsproblema-
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tik 1st bereits ber die Formtzreiheit der schehen hinaus-
gewachsen, und zeigen sich 1in der Doktrin Bestrebungen,
die standesamtliche Trauung als Garantie die inkel:
ehe anzusehen und S1e die Stelle der irchlichen ere-
monı1e treten lassen. Unserem Dafürhalten nach ist das
Verlangen icht frei Voxn Bedenken, da unbesehen jede Ehe
als gültig und er auch als unautlöslich und sakramental
betrachtet werden müßte Der Schwund des richtigen e1lt-
bildes äßt So. Konsequenzen immer fragwürdiger C1-
scheinen.
Die Instruktion schweigt ber die Möglichkeit der NN-
ten „Doppeltrauung‘‘, die ihren Namen unrecht führt, da
nach katholischem Verständnis bei Formzwang 1Ur die ka-
tholische Irauung ehebegründenden Charakter besitzt. Die
nachfolgende Zeremonie nichts mehr, 1N€
vorausgehende nichtkatholisch: Trauung CIMAas noch icht
ehestiftend wirken, weil der Konsens durch die Sperre
des Formzwanges icht rechtswirksam werden ann. Ist
jedo die Formvorschrift urch Dispens] weggefallen, g -
nugt 1Ne Trauung, doppelt kann S1e icht stattfinden.
Die Dispenspraxis des Hl tuhles zeıigte, die Vornahme
einer religiösen Zeremonie gestattet wurde, die sich einem
nichtkatholischen Gotteshaus der katholischen Irauung -
schlo Es durtfte jedo: icht eine neuerliche Konsensabgabe

oder Wiederholung erfolgen. Diese Möglichkeit wird icht
änzlich auszuschließen seIN, sS1e wird jedo und mıiıt
Recht als Rückfall 1n eine überholte, unökumenische Hal-
tung angesehen, zumindest dort, die ökumenische Zu-
sammenarbeit andere Möglichkeiten des Zusammenwirkens
geschaffen hat

Unauftflöslichkeit In der katholischen Argumentation tehlte 1n herkömmlicher
und Weise icht der Hinweis auf die ungleiche Rechtslage VO  3
Sakramentalität der Ehe katholischen und evangelischen Christen, WE etwa

hieß Der evangelische Christ annn gemäß seiner Auffas-
SUNg jederzeit die heliche Gemeins  aft aufgeben und die
eidung anstrengen, der Katholik bleibt lebenslänglich g -
bunden Wenn ıer die Thematik, W1e auch schon vorher
mehr oder weniger geschah, auf die evangelische Kirche e1Nn-
geschränkt wird, annn eine derartige Charakterisierung
icht VO Vorwurf der Obertlächlichkeit freigesprochen WeeI1-
den Die 1n den evangelischen Agenden vielfach SE
sehene Wendung Ilb  1S der Tod euch scheidet‘“ darf icht e1nN-
fachhin als loskel abgetan werden. Eın beschränktes Schei-
dungsrecht kennt auch die katholische Kirche, WeNNn s1e VO:  ;

der nichtvollzogenen Ehe „dispensiert‘‘, S1€e dem Bande
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nach cheidet Das eiche gilt für die VOI der irche g -
schlossen ‚„halbchristliche‘“ Ehe, die Tait des auDbens-
privilegs ebenfalls dispensativ aufgelöst, geschieden
werden kann, auch wenn sS1e bereits vollzogen Wäal. Wenn
die evangelische Kirche einem Geschiedenen, der sich Stan-
desamtlich wiederverehelichte, nach reiflicher Prüfung eıne
neuerliche kirchliche Trauung gewährt, darf diese Mög-
ichkeit icht einfachhin auf die ufe eines ‚„Konsensman-
gels‘“ gestellt werden. Um 65 urz 84  ° die Möglichkeit
eines Willensmangels, etwa eines Vorbehaltes die Un:-
auflöslichkeit, die achkommenschaft oder die heliche
reue, ist e1ine bedauernswerte Erscheinung, die heute qucCI
durch alle Kontessionen geht.
Die Sakramentalität der Ehe ist Gegenstand eines doppel-
ten Vorwurtes geworden. Der katholische Christ wurde 1
Zuge einer unsachlichen Polemik bedauert, WENN die and
einem evangelischen Christen gereicht hatte, weil nach Lu-
thers Verständnis die Ehe ‚en weltlich Dıing w1e Essen und
Trinken‘“ sel1. Diese 1n einer Kampfsituation gesprochenen
Worte, die sich das soteriologische Verständnis des
katholischen Sakramentsbegriffes wendeten, helfen nicht,
die Gegenwartsproblematik richtig sehen. Das Bewußlt-
se1in des evangelischen Christen, 1n der Ehe eine Einrichtung

sehen, die der Ordnung Gottes entspricht und tief 1n das
sittlich-religiöse Gefüge des Menschen eingreift, verbietet
derart verflachende Kennzeichnungen der evangelischen
Eheauffassung.
Im gleichen Mafße geht der evangelische Vorwurf, da{iß dem
evangelischen Christen 1mM katholischen Gotteshause ein
Sakrament aufgenötigt worden sel, der c vorbei. Ist
der Formzwang gelöst worden, wird der katholische
Christ, sotern 11U!I der Ehewille vorhanden 1st, die Ehe VOI

dem evangelischen Pfarrer oder auch 1U VOI dem Standes-
beamten gültig und sakramental schließen Wenn der -
gelische Christ bei jedem gültigen Eheabschlufß das akra-
ment gültig empfängt und spendet, S! erwächst daraus für
die Mischehe eın spezifisches Problem Es darf er ruhig
zurückgestellt werden, und 1€6Ss 1m Bewußtsein, dem
katholischen Christen nichts vorenthalten un:! dem ‚V

gelis  en Christen nichts aufgenötigt worden ist
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